
Online-Antrag der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten 

  

 

Hinweise zum Ausfüllen 

 

Im Schritt „Beantragte Art der Kostenerstattung“ können Sie durch 

Ankreuzen auswählen, für welche Beförderungsart eine Kostenerstattung 

beantragt wird. Die Beantragung von zwei Beförderungsarten ist möglich, 

sodass sich folgende Beförderungsvarianten ergeben:  

 

 ausschließliche Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel  

 

 ausschließliche Nutzung des Schulbusses  

Wird der Schulbus sowohl für die Hinfahrt zur Schule als auch für die 

Rückfahrt genutzt und ist die Schülerin bzw. der Schüler nicht auf 

öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, um z. B. die Schulbushaltestelle 

zu erreichen, so ist für die Nutzung des Schulbusses ein Eigenanteil zu 

zahlen.  

 

 Nutzung von Schulbus und öffentlichen Verkehrsmitteln 

Schülerinnen und Schüler,  

- die zum Erreichen der Schulbushaltestelle öffentliche Verkehrsmittel 

nutzen müssen oder  

- die den Schulbus nur in eine Richtung nutzen möchten oder  

- denen auf Grund unterschiedlicher Unterrichtsendzeiten/ 

Unterrichtsanfangszeiten eine ausschließliche Nutzung des 

Schulbusses nicht möglich ist, 

können den Schulbus kostenfrei nutzen und erhalten bei Erfüllung der 

Erstattungsvoraussetzungen eine Erstattung der Fahrtkosten 

entsprechend der Satzung  Schülerbeförderungskosten-Erstattung.  

 

 Schülerbeförderung mit einem privaten Kraftfahrzeug 

Eine Kostenerstattung für die Beförderung mit einem privaten 

Kraftfahrzeug wird nur genehmigt, wenn dies für die Landeshauptstadt 

Dresden kostengünstiger ist als eine Erstattung in Höhe des 

preisgünstigsten Tarifes des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). Sollte 

eine Erstattung für das private Kraftfahrzeug nicht kostengünstiger sein, 

so erhalten Sie bei Erfüllung der Voraussetzungen automatisch eine 

Genehmigung zur Schülerbeförderung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Innerhalb des VVO sind keine Fahrkarten 

nachzuweisen. Es steht Ihnen selbstverständlich frei, Ihr Kind dennoch 

mit einem privaten Kraftfahrzeug zum Marie-Curie-Gymnasium zu 

fahren. 

 

 

 

 


